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Text 

ARTIKEL 197 

Haftung der Anbieter von Vermittlungsdiensten – Caching 

(1) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass im Fall eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der 
darin besteht, von einem Nutzer gelieferte Informationen in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln, 
der Diensteanbieter nicht für die automatische, zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung dieser 
Informationen haftet, die dem alleinigen Zweck dient, die Übermittlung der Informationen an andere 
Nutzer des Dienstes auf deren Anfrage hin effizienter zu gestalten, sofern 

 a) der Diensteanbieter die Informationen nicht verändert, 

 b) der Diensteanbieter die Bedingungen für den Zugang zu den Informationen beachtet, 

 c) der Diensteanbieter die Regeln für die Aktualisierung der Informationen beachtet, die in weithin 
anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, 

 d) der Diensteanbieter nicht die rechtmäßige Anwendung von Technologien zur Sammlung von 
Daten über die Nutzung der Informationen beeinträchtigt, die in weithin anerkannten und 
verwendeten Industriestandards festgelegt sind, und 

 e) der Diensteanbieter zügig handelt, um von ihm gespeicherte Informationen zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, sobald er tatsächliche Kenntnis davon erhält, dass die Informationen 
am ursprünglichen Ausgangsort der Übermittlung aus dem Netz entfernt wurden oder der Zugang 
zu ihnen gesperrt wurde oder ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder 
Sperrung angeordnet hat. 

(2) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde 
nach Maßgabe der Rechtsordnungen der Vertragsparteien vom Diensteanbieter verlangt, eine 
Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern. 
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